
Schulordnung der Oberschule Süd 

Diese Schulordnung ist gültig ab dem 13.02.2020. Sie betrifft alle SchülerInnen, deren Eltern und Erziehungsberechtigte, LehrerInnen und weitere Mitarbeiter. Unsere Schule ist eine soziale Gemeinschaft, die aus 

SchülerInnen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen besteht. Hier finden Lernen, Arbeiten und unterschiedliche Aktivitäten in einer friedlichen Atmosphäre statt. Damit dieses Zusammenleben gelingt, sind 

Regeln für alle Beteiligten notwendig: 

 

 
 

Regel: 

 
Umsetzung:  

 
 

Sanktionen und Hilfen: Verhalten in der Schule: 

 Wir verhalten uns 
allen gegenüber 
respektvoll und 
tolerant. 

Beispiele: 

 Wir grüßen einander. 

 Wir sprechen alle Deutsch, damit wir uns alle verstehen. 

 Wir spucken nicht. 

 
 
 
 
Streitschlichter 
 
 
Hilfen bieten z.B. Lehrer, Sozialpädagogen, 
Streitschlichter, Buddies, … an, doch 

erster Ansprechpartner ist immer  
der Fach- oder Klassenlehrer. 

 Wir verhalten uns 
höflich.  

 Wir sprechen höflich und ruhig miteinander. 

 Wir lösen Konflikte friedlich. 

 Wir nehmen im Gebäude die Mütze ab. 

 Wir sprechen Schulfremde an und bieten Hilfe an. 

 Wir sind 
hilfsbereit.   

 Wir sehen hin. 

 Wir helfen einander, wenn Hilfe nötig ist. 

 Wir holen Hilfe, wenn wir selbst nicht helfen können.  

 Wir übernehmen Aufgaben in der Schule.  

 Wir übernehmen 
Verantwortung. 

 

 …für unser Verhalten: Wir geben Fehlverhalten zu, wir entschuldigen uns 
und leisten Wiedergutmachung. 

 … für alle Materialien, Einrichtungsgegenstände und Materialien anderer und 
gehen sorgsam damit um. Wenn wir etwas beschmutzen oder beschädigen, 
bringen wir es wieder in Ordnung oder leisten Ersatz. 

 Wir sind 
zuverlässig. 

 Wir kommen pünktlich zum Unterricht und zu allen schulischen 
Veranstaltungen. 

 Wir haben alle für den Unterricht benötigten Materialien und Hausaufgaben 
dabei. 

 Unsere Eltern oder Familienangehörigen melden uns vor Unterrichtsbeginn 
krank. 

 Wir geben spätestens am 3.Tag nach Gesundung eine schriftliche 
Entschuldigung ab, sonst gelten die Tage als unentschuldigt! 

Versäumnisse werden nachgeholt: 
Bei 3x Verspätung / vergessene Materialien / 
Hausaufgaben  
         Elternbenachrichtigung  
         1 Extrastunde 
 
ggf.   Attestpflicht,  
         nach längerem unentschuldigtem Fehlen    
         Bußgeldverfahren 

 

Neben diesen Grundregeln des Zusammenlebens gilt es, folgende                             und                                                zu beachten: 
 

Wir sind eine drogen- und gewaltfreie Schule! 

 Regeln  Sanktionen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ___________________________ 

                                                           (Unterschrift d. Schülers/Schülerin) 

 

 

Essen in der Schule: 

Jeder Schüler hat die Möglichkeit, sich in der Schule gesund zu ernähren. Koffeinhaltige Getränke , 

Energydrinks und Chips sind verboten. Kaugummikauen ist im Schulgebäude grundsätzlich verboten. 

„Körnerfutter“  ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. In  Fachräumen ist das Essen und 

Trinken grundsätzlich aus versicherungsrechtlichen Gründen verboten, in Klassenräumen nur in 

Ausnahmefällen gestattet (Erlaubnis von der Lehrkraft).   

Elektronische Geräte: 

Die Benutzung von Handys und MP3 Geräten ist nur auf dem 

Schulhof gestattet unter Berücksichtigung rechtl. Vorgaben (z.B. 

sind auch hier  Ton- und Bildaufnahmen grundsätzlich verboten ). 

Bei Diebstahl kein Ersatz! 

Das Verbot gilt für alle schulischen Veranstaltungen.  

 

Durchsetzen der Regeln: 

Weisungsbefugt sind alle Lehrkräfte und:  

- alle weiteren Mitarbeiter 

- alle PraktikantInnen 

- SchülerInnen  mit besonderen  

Aufsichtsaufgaben  

Waffenerlass:  

Das Mitbringen von Waffen, Messern, 

Feuerwerkskörpern, Spraydosen  u.a. 

Dingen im Sinne des  Waffenerlasses d. 

Kultusministers v.2009   ist verboten.  

(Erlass des Kultusministers von 2009) 

.  

Rauchen und anderer Konsum von Drogen: 

Der Konsum von Alkohol und Drogen sowie das Rauchen ist im  

Schulgebäude  und auf dem Schulgelände in der festgelegten 

Raucherbannmeile (200m um das Gelände) grundsätzlich  

verboten.   Auch das Mitbringen ist verboten. 

Bringen und Abholen / An- und Abfahrt: 

Der sichere Weg aller SchülerInnen zur Schule ist uns wichtig.  Aus diesem Grund gelten folgende Regeln:  

Das Parken und Halten auf dem Radweg Brendelweg vor der Schule ist nicht gestattet und behindert den  

laufenden  Verkehr. Das Befahren des Parkplatzes der Schule ist nur bis zur weißen Linie gestattet. 

Die SchülerInnen müssen die Fußgängerampel zum Überqueren des Brendelwegs nutzen. 

Die SchülerInnen dürfen den Autoparkplatz aus Sicherheitsgründen nicht passieren.  

Das Radfahren auf dem Schulhof ist untersagt. 

Schulleben: 

Bei Exkursionen, Schulfahrten und Schulfesten stellen wir unsere  

Schule nach außen hin dar. Wir halten unsere Regeln und Grundsätze  

unserer Schule auch in der Öffentlichkeit ein. Geburtstagsrituale wie das 

Bewerfen mit Lebensmitteln sind grundsätzlich verboten.  

Die Verursacher werden zu Reinigung und Schadensersatz herangezogen. 

Pausenregelung / Toilettenbenutzung  

Das Verlassen des Schulgebäudes während der Unterrichtszeit ist grundsätzlich verboten. 

Während der großen Pausen ist der Aufenthalt nur auf dem Schulhof oder in der Pausenhalle erlaubt. Der 

Aufenthalt im Gebüsch ist verboten. Die Toiletten im  Mobilbau dürfen nur von SchülerInnen genutzt 

werden, die dort unterrichtet werden. 

In den 5min Pausen wird nicht auf Toilette gegangen .Toben, Rennen und Ballspiele mit Softbällen und 

schuleigenem Material sind nur auf dem Schulhof erlaubt. Bei Regenpausen (3x Klingeln) können sich alle 

SchülerInnen im Gebäude aufhalten. Schneebälle dürfen nicht geworfen werden. (Verletzungsgefahr).  

 

Beurlaubungen: 

Beurlaubungen bis zu einem Tag  

sind beim Klassenlehrer zu beantragen. 

Beurlaubungen für mehrere Tage  

sind bei der Schulleitung zu beantragen. 

Erklärung d. Schülers/Schülerin: 

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden. Ich werde mich bemühen, diese einzu-

halten, und bin darüber informiert, dass Verstöße gegen diese Regeln entsprechende 

Sanktionen (bei strafrechtlichen Verstößen auch Anzeige bei der Polizei) zur Folge 

haben werden. 

Delmenhorst, den ________             _________________________________ 
                                                           (Unterschrift d. Schülers/Schülerin) 

Erklärung d. Erziehungsberechtigten: 

Ich werde meinem Kind bei der Einhaltung dieser Regeln hilfreich zur Seite stehen. 

Delmenhorst, den ________            __________________________________ 
                                                           (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 

Handys, MP3-Player u.a. elektr. 

Geräte werden bei Verstößen 

gegen d. Schulordnung bis zum 

Unterrichtsschluss einbehalten. 

Im Wiederholungsfall müssen 

 d. Erziehungsberechtigten 

das Gerät abholen. 

Rauchen hat zur Folge: 

- Tadel (Info an die Eltern) 

- Sozialdienste 

- Referate 

- Drogenberatung 

Verstöße haben zur Folge: 

- Elterngespräche 

- Sozialdienste 

- Extrastunden 

- Wiedergutmachung 

- eine schlechtere  

  Sozialverhaltensnote 

Bei mehrmaligen oder 

schwerwiegenden Verstößen  

gilt zusätzlich: 

- Ausschluss vom Unterricht 

- Klassenkonferenz 


